
Benutzerhinweis 
 
Der Fahrer fühlt sich gesundheitlich in der Lage und nimmt ausschließlich auf eigene Verantwortung 
an der Fahrveranstaltung teil. Er trägt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die von ihm 
verschuldeten Personen-, Sach- und Vermögensschäden. 
 
Dem Fahrer ist bekannt, dass es sich hier um Benutzung von Motorsportgeräten handelt, die 
genügend Sorge und Aufmerksamkeit verlangen, um sich und andere nicht zu gefährden. Das 
Berühren von Auspuff- und Motorteilen kann zu Verbrennungen führen. Entdeckt ein Fahrer einen 
technischen Mangel an seinem Kart, so hat er dies umgehend dem Bahnpersonal anzuzeigen. 
Fahren unter Alkohol-, Rauschmittel oder Medikamenteneinfluss ist verboten! 
 
Eine Benutzung ohne Einwilligung dieser Benutzerhinweise und ohne Sicherheitsbelehrung ist nicht 
möglich. Des weiteren verzichtet der Benutzer auf jegliche Art von Schadensersatzansprüchen 
gegenüber dem Veranstalter, dem Betreiber oder dessen Beauftragte, soweit es sich nicht um von 
diesen vorsätzlich oder fahrlässig versursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit oder um sonstige Schäden handelt, die auf einer grob fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen. 
 
Bei Erhalt einer KART 2000 Driver-Card gilt dieser Benutzerhinweis für alle zukünftigen 
Besuche auf der Kartanlage. Die KART 2000 Driver-Card ist mitzuführen, und auf Verlangen 
vorzeigen. 
 
Diese Hinweise habe ich zu Kenntnis genommen und zeige mich mit meiner Unterschrift 
einverstanden. Zugleich bestätigt die volljährige Begleitung, bzw. der Erziehungsberechtigte von 
Minderjährigen die Übernahme des verursachten Schadens.(21.12.2011) 
 
 
_______________________  __________________________  ________________________ 
Name     Vorname     geboren am 
 
_______________________  __________________________  ________________________ 
Straße     PLZ, Ort     Telefon, ggf. Mobil 
 
_______________________  ______________________________________________ 
Datum    Unterschrift des Fahrers, ggf. des Erziehungsberechtigten 


